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Verkehrsmaßnahme im Gemeindegebiet 
von Schenkenfelden 
 

V e r o r d n u n g 
 

 
der Bezirkshauptmannschaft Urfahr-Umgebung betreffend Verkehrsmaßnahme im 
Gemeindegebiet von Schenkenfelden. 
 
Gemäß §§ 43 Abs. 1 lit. b, 44, 94b Abs. 1 lit. b StVO 1960 idgF. wird aus Gründen der Sicherheit, 
Leichtigkeit und Flüssigkeit des Verkehrs verordnet: 
 

§ 1 
 

Der Beginn des Ortsgebietes Schenkenfelden ("Ortstafel" gemäß § 53 Abs. 1 Zif. 17 a StVO 1960) 
wird auf der rechten Seite der Wegparzelle 2502/1, KG Schenkenfelden in Fahrtrichtung Nordost 
1,76m nördlich nach dem westlichen Eckpunkt des Grundstückes 227, KG Schenkenfelden, neu 
verordnet (siehe untenstehendes Orthofoto). 

 
Das "Ortsende" gemäß § 53 Abs. 1 Zif. 17 b StVO 1960 ist an der Rückseite der angeführten 
Hinweistafel anzuzeigen. 
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§ 2 

 
Die Verordnung der Bezirkshauptmannschaft Urfahr-Umgebung vom 05.03.2025, GZ.: BHUUVerk-
2016-395771/155-TG, wird hinsichtlich § 2 aufgehoben.  
 

§ 3 
 

Die Kundmachung der gegenständlichen Verordnung gilt durch die Anbringung des oben 
angeführten Straßenverkehrszeichens als bewirkt. 

 
 
Ergeht an: 

Marktgemeinde Schenkenfelden  
zur gefälligen Kenntnisnahme.  
 
Polizeiinspektion Bad Leonfelden 
zur gefälligen Kenntnisnahme. 
 
 
 

Für den Bezirkshauptmann: 
 
Mag. Dr. Martina Rauch, LL.B 
 
 
 
 
Nutzen Sie die Möglichkeit mit uns per E-Mail in Kontakt zu treten (bh-uu.post@ooe.gv.at)! 

 
Hinweise: 
Dieses Dokument wurde amtssigniert. Informationen zur Prüfung des elektronischen Siegels und des Ausdrucks finden Sie unter: 
https://www.land-oberoesterreich.gv.at/amtssignatur. 
Informationen zum Datenschutz finden Sie unter: http://www.land-oberoesterreich.gv.at/datenschutzmitteilung-bhurfahrumgebung.htm 
 
Wenn Sie mit uns schriftlich in Verbindung treten wollen, richten Sie Ihr Schreiben bitte per E-Mail an bh-uu.post@ooe.gv.at oder per Post an die 
Bezirkshauptmannschaft Urfahr-Umgebung, Peuerbachstraße 26, 4041 Linz, und führen Sie das Geschäftszeichen dieses Schreibens an. 
Kundenzeiten: Mo., Mi., Do., Fr. 7:30-12:00 Uhr, Di. 7:30-17:00 Uhr  
und Amtsstunden: Mo., Di., Do. 7:00-12:00 Uhr und 12:30-17.00 Uhr, Mi. 7.00-13:00 Uhr, Fr. 7:00-12:30 Uhr
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